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Auf einer Schulfahrt ist Alkohol verboten. Da die Schüler keine 18 sind, gilt durchgängig deine
Aufsichtspflicht und es ist nicht möglich, gewisse Zeiten als private Freizeit zu deklarieren, die
ganze Veranstaltung ist durchgängig eine Schulfahrt. Die rechtliche Regelung des Landes ist
irrelevant, für dich gelten die dienstrechtlichen Regelungen deines Bundeslandes.

Was immer du persönlich für sinnvoll hältst oder nicht entbindet dich nicht von den
dienstrechtlichen Folgen eines Verstoßes, wenn du SuS auch noch aktiv gestattest in deiner
Gegenwart zu trinken, sind wir nicht mehr im Bereich von grober Fahrlässigkeit, sondern bei
Vorsatz. Wenn nichts passiert, passiert nichts, wenn was passiert, wirst du für dieses
Dienstvergehen ohne wenn und aber haften müssen.
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